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Beglaubigte Abschrift 

__ :"Bayerisches Oberstes Landesgericht 

Az.: 203 StObWs 551/23 
204 Ws GStA .1187/23 c Generalstaatsanwaltschaft München 
1b NÖ StVK 189/23 Vollz AG Nördlingen 

In dem Strafvollzugsverfahren 

  
, derzeit in d: 

Justizvollzugsanstalt Kaisheim, Abteistraße 10, 86687 Kaisheim 

Vedahrensbevollmächtigte: 

Hochschullehrerin Prof.Dr. jur. Graebsch Christine M., Alfred-Trappen-Straße 34, 44263 
Dortmund. 

wegen Rechtsbeschwerde (Substitutionsbehandlung) 

erläs_sf das Bayerische Oberste_ Landesgericht - 3. Strafsenat - durch die unterzeichnenden Rich

ter am 29. Januar 2024 folgenden 

Beschluss. 

1. Auf die Rechtsbeschwerde· des Strafgefangenen werden die. Beschlüsse der auswärtigen 

Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Augsburg bei dem· Amtsgericrt Nördlingen vom 17. 

Oktober 2023 und vom 24. November 2023 aufgehoben. 

2. Die Sache wird zur weiteren ·sachverhaltsaufklärung und erneuten Entscheidung - auch über 

die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens - an die Strafvollstreckungskammer zurückverwie

sen. 
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3. De( Antrag auf Beiordnung der Verfahrensbevollmächtigten im Wege der Prozesskostenhilfe 

für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird zurückgewiesen. 

4. Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 1000,00 € festgesetzt. 

Gründe: 

1. 

Der Beschwerdeführer wendet sich mit seiner Rechtsbeschwerde gegen einen Beschluss der 

auswärtigen Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Augsburg bei dem Amtsgericht Nörd:

lingen vom 17. Oktober 2023. Mit Schreiben seiner Verfahrensbevollmächtigten, einer Hochschul

lehrerin für Recht an der Fachhochschule Dortmund, vom 12. September 2023 hat der Strafge-
. 

. 

fangene bei der Strafvollstreckungskammer unter Hinweis auf die Eilbedürftigkeit den „Antrag 

nach§ 114 Abs. 2 S. 2 StVollzG" gest�llt, die Justizvollzugsanstalt Kaisheim (JVA) zu verpflich

ten, den_ Antragsteller umgehend mit einer adäquaten Dosis Polamidon oder Buprenorphin zu 

substituieren in Er;,tsprechuhg der Dosis, die ·er außerhalb des Vollzugs erhalten habe .. Der An

tragsteller, der betäubungsmittelabhängig sei und an diversen Erkrankungen leide, sei vor der In- . 

haftierung annähernd 17 Jahre .lang mit den benannten Medikamenten substituiert worden. Nun

mehr sei vom medizinischen Dienst der JVA gegen den Willen des Strafgefangenen entschieden 

worden, die Substitutionsbehandlung auszuschleichen. Dies habe gravierende gesundh�itliche 

Folgen für den Antragsteller. Nachdem die Verfahrensbevollmächtigte bei der JVA - bislang - er

folglos den Antrag gestellt hätt�, die Substitutionsbehandlung umgehend wieder aufzunehmen, 

sei Eilrechtsschutz gebote�. 

Die Strafvollstreckungskammer hat das Verfahren 9 Is Antrag nach § 114 StVollzG gefü�rt, der. 

JustizvoUzugsanstalt zum Antrag· auf Erlass einer einstweiligen Anordnung eine Stellungnahme

frist von 5 Tagen gewährt, der Verfahrensbevollmächtigten eine Stellungnahmefrisf vo:n drei Ta- . 

gen zugestanden, und auf den Antrag der Bevollmächtigten auf Fristverlängerung bis zum 13. O�� 
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tobar �023 eine Wiedervorlage des Verfahrens zum 16. Oktober 2023 verfügt. Mit Beschluss vom 
,/· ' 

. 17. Oktobe� 2023 hat ·die StratvoUstreckungskammer den „Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
vom 12:09.2023" kostenpflichtig zurückgewiesen. Der Eilantrag nach§ 114 Abs. 2 S.2 StVollzG 
sei als Antrag nach § 109 Abs. 1 StVollzG „auszulegen". Die Erwägungen der Justizvollzugs�n- · 
stalt für den Abbruch der Maßnahme halte das Gericht für zutreffend, nach der Stellungnahme 
des behandelnden Arztes lägen ·ernsthafte Zweifel vor, ob die Substitutionsbehandlung die richtige 
Therapieform sei. Mit der dem Gericht mit Schreiben der Verfahrensbevollmächtigten vom 13. . . . 
Oktober 2023 für den 16. Oktober 2023 angekündigten, per Telefax am 15. Oktober 2023 einge
gangenen, mit Eingangstempel 16. Oktober 2023 versehenen ausführlichen Stellungnahme der 

Verfahrensbevollmächtigten hat· sich die Strafvollstreckungskammer :in den Gründen ihrer Ent
scheidung nich.t befasst. Auf die Anhörungsrüge derVerfahrensbevollmächtigten hat die Strafvoll
streckungskammer mit Beschluss vom 24. November 2023 entschieden, das·s es mit dem Be
schluss vom 17. Oktober 2023 „auch nach Kenntnis des Schriftsatze� vom 16.10.2023'' sein Be
wenden habe. 

Der Strafgefangene hat geg�n den ihm am 23. Oktober 2023 zugestellten Beschluss vom 17. Ok
tober 2023 mit Schreiben sein�r Bevollmächtigten vom 23. November·2023, bei Gericht einge
gangen am selben Tage, Rechtsbeschwerde eingelegt und die. Beiordnung der Verfahrensbevoll
mächtigten für das weitere Verfahren im Wege der Prozesskostenhilfe beantragt. Er rügt neben . . . 
materiellen. Mängeln die Verletzung des rechtlichen Gehörs und des eff�ktiven Rechtsschutzes� 
Die Strafvollstreckungskammer habe nicht über seinen Antrag auf Eilrechtsschutz entschieden. . . . 
Sie habe diesen Antrag vielmehr {zu Unrecht) in einen Hauptsacheantrag umgedeutet. 

Mit Schriftsatz der Verfahrensbevollmächtigten voin 16. Oktober 2023 hat diese bei der Strafvoll
streckungska111mer einen Antrag nach § 109 StVollzG. in der Hauptsache eingereicht.und bean
tragt, .den Bescheid der JVA Kaisheim vom 19. September 2023 aufzuheben und die JVA zu ver
. pflichten, den Antragsteller zu substituieren. 

Die Generalstaatsanwaltschaft· München beantragt, die Rechtsbeschwerde als unbegründet zu 
. . 

verwerfen, da die angefochtene. Entscheidung keinen Rechtsfehler. erkennen· ließe. Zu den von 
der Rechtsbeschwerde umfassend dargelegten Verfahrensverstößen äußert sie sich nicht. 

' ' • , 1 
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Mit Scqriftsatz vom 10. Januar 2024 hat die Bevollmächtigte im Rechtsbeschwerdeverfahren eine 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der yorliegenden Rechtssache vorgelegt. Mit 
Beschluss vom 5:  Dezember 2023 hat das Bundesverfassungsgericht auf den Antrag des Be-

. schwerdeführers auf Erlass einer einstweiligen Anordnung entschieden , dass der Justizvollzugs
anstalt Kaisheim im Wege der einstweiligen Anordnung vorläufig aufgegeben werde, dem Be-

. . schwerdeführer eine hinsichtlich Art un_d Umfang durch den ärztlichen Dienst der Justizvollzugs
anstalt zu bestimmende und zu überwachende Substitutionsbehandlung bis zur Entlassung aus 
dem · Strafvollzug, längstens für· die Dauer von sechs Monaten zu gewähren, Das Strafende sei 
für den 1 7. Dezember 2023 vorgemerkt, nach Mitteilung der Verfahrensbevollmächtigten werde 

. . . 

der Beschwerdeführer voraussichtlich am 1 5, Dezember 2023 entlassen. Am 17. Juli 2023 hätte 
der Be?chwerdeführer letztmalig eine Dosis des Substitutionsmittels erhalten. 

Eine Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse hat der Beschwerdeführer 
. . 

ungeachtet eines Hinweises des Senats n icht eingereicht. Dem Beschwerdevorbringen ist n icht 
zu entnehmen, ob der Beschwerdeführer mittlerweile aus der Haft entlassen ,worden ist. 

I I .  

Die frist- und formgerecht (Art. 208 BayStVollzG i.V.m . § 1 1 8 Abs. 1 bis 3 StVollzG) eingelegte 
Rechtsbeschwerde des Beschwerdeführers ist zur Fortbildung des Rechts und zur Sicherung ei
ner einheitli_chen Rechtsprechung (§ 1 1 6  Abs. 1 StVollzG) zulässig. Gegen die Zulässigkeit der 
Vertretung de.s Beschwerdeführers durch die Hochschullehrerin bestehen keine rechtlichen Be
denken (vgl .  Senat, Beschluss vom 9. August 202 1 - 203 StObWs1 76/2 1 -, juris). 

Art. 208 BayStVollzG i.V.m, § 1 1 4 Abs. 2 S. 3 StVollzG steht der Rechtsbeschwerde nicht entge
gen, 'weil die Strafvollstreckungskammer im  Verfahren des einstweiligen.Rechtsschutzes den An
trag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung umgedeutet,, und ausdrücklich eine Entscheidung 
über einen „Antrag nach § 1 09 Abs. 1 StVollzG", also eine Hauptsachenentscheidung getroffen 
hat. 

1 1 1 .  
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Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Die E'ntscheidung der Strafvollstreckungskammer leidet an 

mehreren schwerwiegenden Mängeln. 

• 1 .  Die Rechtsbeschwerde dringt bereits mit der zulässig erhobenen Verfahrensrüge eines Ver
• stoßes gegen den Grundsa tz des rechtl ichen Gehörs du rch. 

a .  Der Anspruch auf rechtl iches. Gehör (Art. 1 03 Abs . 1 GG) ist regelmäßig verletzt, wenn das Ge

richt einem Verfahrensbeteil igten , bevor es eine für ihn ungünstige Entscheidung trifft, keine - an
gemessene - Gelegenheit gibt , s ich zu einer im Verfahren abgegebenen Steilungnahme der Ge
genseite zu äußern (st . Rspr. ,  vgl. etwa BVerfG,  Kammerbeschlüsse vom 06. Juni 201 1 - 2 .BvR • 
2076/08-, juris Rn. 3, und Nichtannahmebeschluss vom 04. März 201 6  - 2 BvR 550/1 5-, juris Rn . 

3 ;  Lai.Jbenthal in :  Schwind/Böhm/Jehle/Laubenthal, Strafvollzugsgesetz, 7. Aufl. 2020, 1 2. Kapitel 

Rechtsbehelfe 1 § 1 1 5 Rn. 6) .  Das Recht ist auch verletzt , wenn das Gericht die Ausführungen 

der Beteiligten nicht zur Kenn tnis nimmt und nicht in Erwägung zieht (vgl .  BVerfG, Urteil vom 08. 

• Juli . 1 997 -1 BvR 1 621 /94, BVerfGE 96 , 205 ff. , juris Rn. 43). Der grundrechtliche Anspruch 

• auf rechtl iches Gehör dient nicht nur der Gewährleistung sachrich tiger Entscheidungen, sondern 
auch der Wahrung der Subjektstellung der Beteiligten im gerichtlichen Verfahren (vgl. BVerfG, 
a.a.O.  -2 BvR 2076/08-, juris Rn. 3 m .w.N. und - 2  BvR 550/1 5- , juris Rn. 4). Rechtl iches Gehör 

s ichert den Parteien ein Recht a.uf Information , Äußerung und Berücks icht igung ihrer Äußerungen 

(BVerfG, Beschluss vom 30. April 2003 - 1 PBvU 1 /02, BVerfGE 1 07,  395 ff. , juris Rn. 42): Zwar 
s ind d ie Gerichte nicht verpflichtet, jedes Vorbringen der Beteiligten in den Gründen der Entschei- • 
dung ausdrücklich zu bescheiden (BVerfG, Urteil vom 8. Juli 1 997 -1 BvR 1 62 1 /94, BVerfGE 96 , 
205 ff. , juris Rn. 44) .  Es ist viel!Tiehr grundsätzlich davon auszugehen ,  dass· ein Gericht das von 

ihm entgegengenommene Vorbringen der Beteiligen auch zur Kenntnis genommen und in Erwä
gung gezogen hat (BVerfG a.a.O.) .  Ergibt sich allerd ings aus den besonderen Umständen des 

Einzelfalls, dass ein Gericht seiner Pfl icht, das vorbringen der Parteien zur Kenntnis_ zu nehmen 

und zu erwägen, n icht nachge�ommen ist , ist der AnspruGh auf recht l iches Gehör verletzt (vg l .  

BVerfG a.a.O . ) .  Geht das Gericht auf den wesentl ichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei 

zu einer Frage, die für das Verfahren von ,zentraler Bedeutung ist, in den Entscheidungsgründen 

n icht ein, so lässt das auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen ,  sofern er nicht nach 

dem .  Rechtsstandpunkt des Ge�ichts unerheblich oder aber offensichtl ich unsubstanti iert war (st. 
Rspr. ,  vgl .  BVerfG, stattgebender Kammerbeschluss vom 1 7. Apri l 2020 - 1 BvR 2326/1 9 -, juris 
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Schriftsatz formulierte Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 1 1 4 Abs. 2 S .  2 
StVollzG nicht c;1ls Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 1 09 StVollzG ausgelegt werden . 

aa. Prozesshandlungen der Beteiligten eines Strafvollzugsverfahrens unterliegen zwar grundsätz
lich der Auslegung. Diese hat sich jedoch stets am erklärten Willen des Erk.lärenden zu orientie

ren (Laubenthal a .a .O.  § 1 15 Rn. 1 ): 

bb. Danach ist hier nicht zweifelhaft, dass der Schriftsatz der Prozessbevollmächtigten des An

tragstellers ausschl ießlich als Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung und nicht als An
trag auf gerichtliche Entscheidung der Hauptsache verstanden werden musste. 

c. Eine Umdeutung des Antrags kam ebenfalls nicht in Betracht. 

aa. Für das Verwaltungsverfahren, dem das Strafvollzugsverfahren nach §§ 109 ff. StVollzG an
genähert ist (vg l .  Laubenthal a .a.O. § 115 Rn . 1 ;  Bachmann a.a .O. ) ,  ist in der Rechtsprechung 

. anerkannt, dass ein von einem Anwalt eindeutig eingelegter Rechtsbehelf jedenfalls dann nicht in 
einen anderen umgedeutet werden kann , wenn die Rechtsbehelf� unterschiedlichen Zwecken 
dienen (vgl .  BVerwG, Besch luss vom 12.  März 1 998 - 2 B 20/98 -, juris Rn. 4; BVerwG, Be
schluss vom 10. Januar 2013 - 4 B 30/ 12  -, Juris Rn. 4 ) . 

bb. Entsprechendes hat im Strafvollzugsverfahren, das ebenfalls vom Verfügungsgrundsatz ge
prägt ist , für das Verhältnis von .  Eilantrag und Hauptsacheveriahren zu gelten (vgl. auch KG Ber-

, . 

lin, Beschluss vom 29. September 2Ö 14  - 2 Ws 324/14 Vollz -, · juris Rn. 1 2  zum Verbot der Urn
deutung eines Antrags nach § 1 09 StVollzG; KG Berlin, Beschluss vom 22. Juli 2014 - 2 Ws 
257/14 Vol lz -, juris; KG Berlin, Beschluss vom 10. Januar 2019 - 2  Ws 260/1 8 Vollz -, juris zum 

• Erlass einer Ei lentscheidung ohrie Antrag) . 

aaa . Bei Anträgen auf Eilrechtsschutz und auf Entscheidung in der Hauptsache handelt es sich 
um unterschiedlfche Streitgegenstände in unterschiedlichen Verfahrensarten (zutreffend KG Ber
lin, Beschluss vom 1 7. Januar 2008 :-- 2 Ws 673/07 Vo/lz -, juris; zu den Unterschieden auch Se
nat, Beschluss vom 1 5. April 20 1 9  - 203 StObWs 227/1 9 -, jliris Rn. 25). Der Erlass einer einst-
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weiligen Anordnung setzt voraus, dass die GefaHr besteht, dass durch eine Veränderung des be

stehenden Zustands d ie Verwirklichung eines Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden 

könnte . (Anordnung zur Sicherung eines bestehenden Zustandes gemäß § 1 23 Abs. 1 S. 1 Vw

GO) oder dass die einstweilige Regelung eines vor.läufigen Zustands zur Abwendung wesentli

cher Nachteile oder aus anderen Gründen nötig ist (Regelungsanordnung nach § 123 Abs. 1 S. 2 

. VwGO). Während in der Haupts�che eine umfassende Prüfung der Sach- und Rechtslage statt
findet, ist das Eilverfahren somiJ auf eine summarische Prüfung des Sachverhalts reduziert (vgl. 

. ' ' • 

Laubenthal a.a.O. 12 . Kapitel Rechtsbehelfe H § 1 1 4 Rn. 4). Die einstweilige Anordnung kann er-

lassen werden, wenn aufgrund einer summarischen Prüfung der Anordnungsvoraussetzungen 

durch das Gericht eine überwiegende Wah rscheinl ichkeit für das Bestehen eines Anordnungsan

spru9hs spricht und ein Anordn�ngsgrund gegeben ist. Im Verfahren zur Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes hpt der Tatrichter eine Folgenabwägung vorzunehmen.  

Das Gericht muss das gerichtliche Verfahren auf Erlass einer einstweil igen Anordnung unter be

sond.erer Berücksichtigung der sich aus der Sache ergebenden Dringlichkeit gestalten (BVerfG, 

stattgebender Kammerbeschluss vom 24. März 2023 - 2 BvR 1 1 6/23 -, juris Rn . 1 9  ff.; BVerfG, 

Kammerbeschluss vom 7. September 1994 - 2 BvR 1958/93 -, juris Rn. 1 9). Hierzu gehört das 

Setzen angemessen kurzer Stellungnahmefristen .  Eine förmliche Beweisaufnahme ist wegen der 
\ . 

• 

Eilbedürftigkeit weder erforderlich noch geboten (vgl. BeckOK Strafvollzug Bund/Euler, 24. Ed. 

1 .8.2023, StVollzG § 1 14 Rn. 4), Dps Gericht kann nach § 1 1 4 Abs. 2 S. 3 2. Hs StVollzG - auf 
Antrag oder von Amts wegen - seine Entscheidung jederzeifabändern oder aufheben. 

bbb. Begehrt ein anwaltlich vertretener Strafgefangener ausdrücklich die Gewährung von Eil-. . . . 

rechtsschuti, stellt jedoch - noch - keinen Hauptsacheantrag (zur Zulässigkeit dieser Verfahrens
weise vgl. § 1 1 4 Abs. 3 StVollzG), darf die Strafvollstreckungskammer nur über diesen an § 1 14 

Abs. 2 StVollzG zu messenden. Streitgegenstand entscheiden. Es liegt somit nicht in der Kompe
tenz des · Tatricht�rs, im Verfahren des eim�tweil igen Rechtsschutzes einen noch nicht anhängig 

gemachten Antrag in der' Hauptsache abzulehnen. 

3. Der Beschluss der Strafvol lstreckungskammer -Vom 1 7. Oktober2023 kann daher keinen Be-

• stand haben. Zur Klarstellung hebt der Senat auch den bestätigenden Beschluss der_Strafvoll
. streckungskammer vom 24. November 2023 auf. Die Strafvollstreckungskammer wird zu prüfen 
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haben, ob sich der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung mit einer Entlassung aus der 
Strafhaft (vgl. auch OLG Rostock, Beschluss vom 2. Juni 2017 - 20 Ws 94/17 -, j uris) oder infol

ge der vorläufigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erledigt hat. 

4 .  Es kommt nicht mehr maßgeblich darauf an, dass der angefochtene Beschluss den Anforde

n..lngen der Rechtsprechung an eine Entscheidung nach § 1 1 5  StVol lzG nicht genügen würde. 

a. Nach § 1 1 5 Abs. 1 S. 2 und 3 StVollzG stellt der Beschluss der Strafvollstreckungskammer 
den Sach- und Streitstand seinem wesentlichen Inhalt nach gedrängt zusammen.  Wegen der 
weiteren Einzelheiten kann auf bei den Gerichtsakten befindliche Schriftstücke, die nach Herkunft 
und Datum , genau zu bezeichnen sind, verwiesen werden , soweit sich aus ihnen der Sach- und 
Streitstand ausreichend ergibt. 'Der Sinn dieser Regelung liegt darin begründet, dem Rechtsbe
schwerdegericht, dem im revisionsähntich ausgestalteten .Verfahren der Rechtsbeschwerde ein 
Zugriff auf d ie Akten grundsätzlich verwehrt ist ,  allein aus dem Tatbestand der angefochtenen 
Entscheidung heraus eine vollständige Entscheidungsgrundlage zu b ieten. Beschlüsse der Straf
vollstreckungskammern im Verfahren nach Maßgabe von §§ 109 ff. StVol lzG müssen danach im 
Tatbestand das Antragsvorbringen des Antragstellers ·in seinem Kerngehalt sowie die entschei-
dungserheblichen Tatsachen und rechtlichen Gesichtspunkte so vollständig wiedergeben , dass 

• das Rechtsbeschwerdegericht sie allein aufgrund des Beschlusses überprüfen kann (Senat, Be
schluss vom 30. November 2022 - 203 StObWs 430/22 -, juris Rn. 1 5  m.w:N . ) .  

b. Im Strafvollzugsverfahren hat das Gericht im Rahmen der Amtsermittlungspflicht von sich aus 
die zur Aufklärung des Sachver�alts notwendigen Maßnahmen zu treffen (vgl . allgemeinBVerfGE 
101 , 275 <294 f.> ; BVerfGK 4, 1 19 < 1 29> ) .  Wird die Sachverhaltsdarstellung der Justizvollzugs- . 

anstalt vom Gefangenen bestritten, so darf das Gericht seiner Entscheidung nicht ohne Weiteres 
d ie Ausführungen der Justizvollzugsanstalt zugrunde legen. Zwar können auch in einem solchen 
Fall weitere tatsächliche Ermittlungen entbehrlich sein. Die Annahme, es könne ohne weitere 
Sachverhaltsaufklärung von der Richtigkeit der behördlichen Darstellung ausgegangen werden, 
bedarf aber konkreter, auf die Umstände des Falles bezogener Gründe (st. Rspr. , vgl. BVerfG , 
stattgebender Kammerbeschluss vom 1 7. März 2021 - 2 BvR 1 94/20 -, juris Rn .  51 ;  BVerfG, 

stattgebender Kammerbeschluss vom 26. Jam1ar 2021 - 2 BvR 676/20 -, juris Rn. 33; zur Amts-. . -

aufklärungspflicht auch Arloth/Krä a .a .O.  § 1 1 5 Rn. 2; Laubenthal a .a.O. § 115 Rn. 2). 
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ee. Begehrt der suchtkranke Str�fgefangene eine Behandlung in Form der Substitution , muss die
se medizinisch angezeigt sein {Arloth/Krä a.a.O. § 58 Rn . 3; OLG Hamm , Beschluss vom 14. No
vember 2017 BeckRS 201 7, 14 1 995 Rn. 1 3) .  Die Aufnahme oder Fortsetzung einer Substitutions
therapie in der Strafhaft hat nach der Rechtsprechung keinen Vorrang gegenüber anderen, eben
falls medizinisch indizierten Behandlungsalternativen . Jeder Einzelfal l  erfordert eine individuelle 
Abwägung dahingehend , . welche Therapie für den konkreten Patienten und zum jeweiligen Zeit
punkt am besten geeignet ist (vgl . Senat, Beschluss vom 1 5. Apri l 201 9 - 203 StObWs 227/1 9 -, 
juris Rn. 47 ; Weber in Weber/Kornprobst/Maier, BtmG, BtMW § 5 Rn . 1 99;  Patzak a.a .O. Rn. 
50 1a). Eine Orientierungshilfe stellen die Vorschrift des § 5 BtMW und die Richtlinien der Bun
desärztekammer zur Durchführung der substitutionsgestützten Behandlung Opioidabhängiger 
vom 8. April 2023 dar (vgl .  Arloth/Krä a.a.O. § 58 Rn. 3). 

aaa. Die Richtlinien sehen in Nr: 3. 1 .  bezüglich der Abklärung der Indikation und des Therapiekon
zeptes für eine substitutionsgestützte Behandlung unter anderem die Klärung einer Opioidabhän
gigk:eit, die Berücksichtigung im Einzelfall vorliegender Kontraindikationen sowie die Berücksichti
gung der individuellen Situation des Patienten vor. Erforderlich sind eine gründl iche Erhebung der 
Vorgeschichte des Patienten, in•sbesondere hinsichtlich des Drogenkonsums sowie assoziierter 
Begleit- und Folgeerkrankungen, eine eingehende Untersuchung des Patienten, gegebenenfalls 
ein Austausch mit Vorbehandlern, die Durchführung eines Drogenscreenings ; die Feststellung 
der Opioidabhäng igkeit und Indikationsstellung, die Abklärung weiterer substanzbedingter und ko
morbider psychischer Störungen inklusive bestehender Medikation, die Abklärung begleitender 
somatischer Erkrankungen, insbesondere kardialer, hepatologischer , pneumologischer und infek
tiöser Erkrankungen sowie die Abklärung der aktuellen Lebenssituation und gegebenenfalls vorlie
gender psychosozialer Belastungen . 

bbb . Begehrt der Gefangene eine qauerhafte Substitution, darf die Anstalt neben medizin ischen 
und betäubungsmitte!rechtlichen Aspekten aucli vollzugl iche Ziele in die Entscheidung m it einbe-

. . 

ziehen (vgl .  Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom 13. September 200 1 -
• . . . . 

3 Vollz .  (Ws) 75/0 1 -, juris; OLG Hamm, Beschluss vom 14.  November 20 1 7  BeckRS 
20 1 7, 1 4 1 995 Rn. 1 1 ;  Arloth/Krä a .a.O. § 58 Rn. 3 ;  Patzak a.a.O. Rn. 496 ; Weber a.a.O. BtMW § 
5 Rn. 1 98). 

ff. Soll eine bei der Inhaftierung bereits laufende Substitutionsbehandlung beendet werden ,  hat die 
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. 
. 

Justizvollzugsanstalt zu berücksichtigen, dass Behandlungsabbrüche in der Regel mit einem er-

höhten Gefährdungspotenzial für die Gesundheit des Patienten verbunden sind (vgl. Nr. 4.2 der 

Richtlinien; vgl .  Senat, Beschluss vom 15 .  April 20 19  - 203 StObWs 227/19 -, juris Rn. 30 ff. ; . 

Weber · a .a.O. Rn .. 200). Der Drogenentzug kann .:.... wie hier vom Antragsteller behauptet - bei ei-
. 

. 

. . 

nem manifest Langzeitopiatabhängigen eine starke körperliche Belastung und extremen psychi-

schen Stress verursachen (vgl. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, a.a.O. Rn. 78). 

Andererseits kann ein die Gesundheit. ernsthaft gefährdender Beikonsum einen Abbruch der The- . 
• • 1 

rapie rechtfertigen (Weber a.a.O. Rn . 201 ; Nr. 4.2 der Richtlinien). Entsprechendes gilt im Falle 

einer mangelnden Absprachefähigkeit (Nr. 4.2 der Richtl inien), insbesondere wenn andere Inter

ventionsmöglichkeiten scheitern. Bei der Frage der Beendigung einer laufenden Substitution im 

Strafvollzug wird zudem die Da�er des Vollzugs eine nicht unwesentl iche Rolle spielen. 

gg. Nach d iesen Vorgaben waren d ie Stellungnahmen der Anstalt und des Anstaltsarztes ersicht

l ich nicht geeignet, der StrafvoUstreckungskammer eine rechtsfehlerfreie Ermessensentschei
dung der Anstalt bezüglich des Abbruchs der Substitutionsbe_handlung und der Verweigerung der 

. . 

Wiederaufnahme darzulegen.  Es fehlt bereits an hinreichend substanziellen Angaben zur Kran-
kengeschichte des Antragstellers (Anamnese) nebst Indikation; zu Diagnose und Befunden, zu 
dem bisherigen Therapiekonzept, zum Verlauf des bisherigen Vollzugs, zu der -Risikobewertung 

des Beikonsums sowie zu den Vor- und Nachteilen möglicher Therapiealternativen. Es versteht 
sich von selbst, dass die von Seiten der JVA dem Gericht vorgelegte lückenhafte Stel lungnahme 

des Medizinaldirektors vom 4. August 2023, die · d ieser ersichtl ich· als Rechtfertigung zu den vom 
Antragsteller gegen den Behandler in einer Dienstaufsichtsbeschwerde erhobenen Vorwürfe ver

fasst hatte, zur gerichtlichen Sachaufklärung in einem Verfahren nach §§ 1 09 ff. StVollzG gänz

l ich ungeeignet war. Mit dem Vortrag des Antragstellers, er leide durch den Entzug täglich an star

ken Scl)merzen, sei psychisch schwer depressiv verstimmt und habe erfolglos um psychiatri- · 

sehe Konsultation nachgesucht, hat .sich die Strafvollstreckungskammer in  ihrer Entscheidung 
ersichtlich nicht befasst. 

hh. Dass die Anstalt nach dem Vortrag der Rechtsbeschwerde am 19 .  September 2023 bezüg
lich des Verpfl ichtungsbegehrer.is des Antragstellers einen ablehnenden Bescheid erlassen hat, 

hat der Tatrichter ebenfalls versäumt festzustellen, obwohl sich die Klärung der Antrags- und Be-

scheidlage in einem Hauptsacheverfahren für die Frage der sachdienlichen Antragstellung nach § 
1 09 StVollzG als unerlässlich darstellt. 
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IV. 

1 .  Der Antrag auf Beiqrdnung der Verfahrensbevollmächtigten für das Rechtsbeschwerdeverfah

ren im Wege der Prozesskostenhilfe war gemäß § 1 20 Abs. 2 StVollzG i.V. Art. 208 BayStVol lZG , 

§ 1 1 7 Abs. 1 ZPO mangels Beibringung einer Erklärung über die persönl ichen und wirtschaftli

chen Verhältnisse zurückzuweisen. Die Einreichung des vollständig ,und zutreffend ausgefüllten 

aIT)tliChen Formulars über die persönlichen und . wirtschaftl ichen Verhältnisse ist gemäß § 1 20 

Abs. 2 StVollzG i.V.m. § 1 1 7  Abs. 2 ,  Abs. 4 ZPO zwingende Voraussetzung eines ordnungsge

mäßen Antrags auf Prozesskostenhilfe. Ein weiteres . Zuwarten ist ,  da dem Verfahren ursprüng-
• l ieh ein Eilantrag zugrunde Hegt, n icht geboten: Die Strafvollstreckungskammer wird das Obsie

gen des Beschwerdeführers bei ihrer Kostenentscheidung . berücksichtigen und über einen Pro
zesskostenhilfeantrag für ihre Instanz (§ 1 19 Abs. 1 S. 1 ZPO) entscheiden . 

2 .  Die Festsetzung des Geschäftswerts beruht auf den §§ 60, 52 GKG. 

gez . .  

Hilzinger 
Vorsitzender Richter 

am Bayerischen Obersten 
Landesgericht 

Schaffer 
Richter 

Greger 
Richterin 

am Bayerischen Obersten 
Landesgericht 

am Bayerischen Obersten 
Landesgericht 

Für die Richtigkeit der Abschrift 
["�rn{Jty9, 31  

.
. 01 .2024 

��(\ Waldmann , JAng 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 






